
 

 
 

Büroassistentin EBA / Büroassistent EBA 
Zusammenarbeit mit den Ausbildungs- und Prüfungsbranchen im Bereich 
der dreijährigen kaufmännischen Grundbildung 

 

1. Ausgangslage 

Beschluss des Vorstandes der Schweizerischen Konferenz der kaufmännischen 
Ausbildungs- und Prüfungsbranchen (SKKAB) vom 9. Oktober 2006 

− Die Ausrichtung bzw. Beschränkung auf branchenübergreifende Tätigkeiten wird begrüsst. 

− Die Bildungsverordnung „Büroassistent/in“ muss nach Vorliegen der neuen Bildungsverordnung 
für das EFZ überarbeitet und auf die revidierte kaufmännische Grundbildung abgestimmt werden. 

− Die IGKG Schweiz nimmt ihre Aufgabe als zuständige Organisation der Arbeitswelt für diese 
Bildungsverordnung in enger Zusammenarbeit mit der SKKAB wahr. 

 

Erläuterungen des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie (BBT) 
im Rahmen der Vernehmlassung vom 13. Oktober 2006 

Gemäss den Eckwerten des BBT-Pilotprojektes sehen die betrieblichen Leistungsziele keine 
branchenspezifische Spezialisierung vor. (…) 

Aus diesem Grund hat die IGKG Schweiz die Trägerschaft für den neuen Beruf übernommen. 
Die IGKG Schweiz wird getragen durch den Schweizerischen Gewerbeverband, den 
Schweizerischen Arbeitgeberverband und den Kaufmännischen Verband Schweiz und ist als 
gesamtschweizerisch tätige Organisation der Arbeitswelt für die Inhalte der beruflichen 
Grundbildung Büroassistentin EBA / Büroassistent EBA verantwortlich. 

Die IGKG Schweiz nimmt diese Aufgabe in enger Zusammenarbeit mit der Schweizerischen 
Konferenz der kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen (SKKAB) wahr. (…) 

Die Bildungsverordnung Büroassistentin EBA / Büroassistent EBA wird zum Zeitpunkt der 
Anpassung des Ausbildungs- und Prüfungsreglements Kauffrau / Kaufmann vom 24. Januar 2003 
an die Bestimmungen des neuen Berufsbildungsgesetzes überarbeitet und auf die revidierte 
EFZ-Grundbildung abgestimmt. (…) 
 

Bildungsverordnung vom 11. Juli 2007 

Artikel 25 
1 Die Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung und Qualität für Büroassistentinnen 
und Büroassistenten EBA setzt sich zusammen aus: (…) 

b. 2 Vertreterinnen oder Vertretern der Schweizerischen Konferenz kaufmännischer 
Ausbildungs- und Prüfungsbranchen (SKKAB); (…) 
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Bildungsplan vom 11. Juli 2007, Teil D – Überbetriebliche Kurse 

Artikel 2 Träger 
1 Träger der überbetrieblichen Kurse ist die Interessengemeinschaft Kaufmännische Grundbildung 
(IGKG Schweiz). 
2 Die IGKG Schweiz setzt eine Aufsichtskommission ein und delegiert die Durchführung der Kurse 
an interkantonale oder kantonale Kurskommissionen. 
 

Organisationsreglement für die überbetrieblichen Kurse für Büroassistentinnen und 
Büroassistenten mit eidg. Berufsattest (EBA) vom 20. September 2007 

Artikel 3 Kurskommissionen 
1 Die Durchführung der überbetrieblichen Kurse für Büroassistentinnen und Büroassistenten wird 
an die für die überbetrieblichen Kurse für Kaufleute der Ausbildungs- und Prüfungsbranche Dienst-
leistung und Administration zuständigen Kurskommissionen delegiert. 
2 Die Kurskommissionen stellen bei Bedarf die Zusammenarbeit mit den im Bereich der dreijährigen 
kaufmännischen Grundbildung bestehenden Kurskommissionen der von Bundesamt für Berufs-
bildung und Technologie zugelassenen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen sicher. 

 

2. Bereiche der Zusammenarbeit 

− Mitwirkung in der Schweizerischen Kommission für Berufsentwicklung und Qualität. 

− Einbezug bei der Umsetzung des Informations- und Ausbildungskonzeptes zur Einführung 
der neuen Bildungsverordnung. 

− Mitwirkung in den ÜK-Kommissionen der IGKG Schweiz. 

− Zusammenarbeit bei der Organisation der überbetrieblichen Kurse und bei der Durchführung 
des Qualifikationsverfahrens. 

 

3. Interessierte Ausbildungs- und Prüfungsbranchen 

Ansprechpersonen (Stand 26. November 2007) 

Bundesverwaltung: 
− Marianna Schwaar, Eidgenössisches Personalamt EPA, Eigerstrasse 71, 3003 Bern, 

Tel. 031 322 47 22, Fax 041 31 322 88 15, marianna.schwaar@epa.admin.ch 

Internationale Speditionslogistik: 
− Ruedi Scheidegger, SPEDLOGSWISS, Postfach, 4002 Basel, 

Tel. 061 205 98 14, Fax  061 205 98 01, rudolf.scheidegger@spedlogswiss.com 

Öffentliche Verwaltung: 
− Patricia Bongard, ARTE OUTSOURCING, Rue St-Pierre 6, 1700 Fribourg, 

Tel. 026 321 28 28, Fax 026 321 28 28, contact@arteoutsourcing.com 
− Martina Luchsinger, Branche Öffentliche Verwaltung Basel-Stadt, Zentraler Personaldienst, 

Postfach, 4005 Basel, Tel. 061 267 94 57, Fax 061 267 40 01, martina.luchsinger@bs.ch 

 

IGKG Schweiz, 26. November 2007 


